GESUNDHEITSWESEN
Du erhältst pro Quartal 3 Krankenscheine (e-card Ersatzbeleg) (sind bei einer Zweigstelle der Wiener Gebietskrankenkassa (wgkk) abzuholen. Ein Quartal sind jeweils 3 Monate – das erste Quartal ist immer Jänner/Februar/März; das zweite ist April/Mai/Juni; das dritte ist Juli/August/September und das vierte Quartal ist Oktober/November/Dezember. Die Krankenscheine sind immer bei der Zweigstelle der WGKK abzuholen, es gibt sie in jedem Bezir. Die genauen Adressen findest du auf der Homepage der Wiener Gebietskrankenkassa –www.wgkk.at . Dazu musst du unbedingt deine Sozialversicherungsnummer wissen (das ist eine 4stellige Nummer + Geburtsdatum).
Es gibt folgende Krankenscheine:

· Vertragsarzt für Allgemeinmedizin 
· Vertragsfacharzt (Gesundheitszentrum, Augenarzt, Ohrenarzt, Hautarzt etc.)
· Vertragszahnarzt (= rosa Krankenschein)

WICHTIG:

· Immer merken bei welchem Arzt der Krankenschein ist – zu diesem Arzt kannst du dann pro Quartal öfters hingehen (beim ersten Arztbesuch einfach Krankenschein abgeben). Du kannst aber in einem Quartal nur zu diesem Arzt gehen – d.h. warst du einmal beim Allgemeinarzt, dann musst du bis das Quartal vorbei ist, wieder zu demselben Arzt gehen.
· Bei Schmerzen am besten immer zum Allgemeinarzt gehen – dieser schickt dich dann mit einer Überweisung zum Facharzt.
· Wenn du den Krankenschein nicht mit hast, musst du 40€ Einsatz zahlen (diese 40€ bekommst du zurück, wenn du innerhalb von 2 Wochen den Krankenschein nachbringst)

· Bei Schmerzen kannst du immer gleich zum Arzt oder in eine Ambulanz (Bsp: Spital oder Gesundheitszentrum gehen), bei Überweisungen zu Fachärzten immer den Arzt anrufen und einen Termin vereinbaren. 
(WICHTIG: du solltest deine Sozialversicherungsnummer SV-Nummer wissen oder   mithaben)
SVZ-Nummer: besteht aus 4 Zahlen und deinem Geburtsdatum

Bsp: 5632 03 08 90
        SVZ   Geburtsdatum: 3. August 1990 (beim Jahr gibt man nur die letzten beiden Zahlen an!!!)

· ACHTUNG bei Rezepten: Wenn der Arzt ein Rezept verschreibt bitte darauf achten, dass er das Rezept 2x abstempelt. Du bist rezeptgebührenbefreit, d.h. du musst nichts für das Rezept bezahlen (normalerweise 4,80€)! Allerdings gibt es nicht alle Medikamente rezeptgebührenfrei – immer mit dem Arzt besprechen!

Impfpass:
Den Impfpass aufheben und bei jeder weiteren Impfung mitnehmen. In diesem Impfpass werden alle Impfungen notiert. Bei Fragen zu Impfungen kannst du immer den praktischen Arzt befragen. Der Arzt kann dir genau sagen, welche Impfungen du brauchst! Impfstoffe musst du dir dann selber in der Apotheke kaufen (bitte kühl aufbewahren) und dann zum Arzttermin mitbringen. Meistens kostet das Impfen beim Arzt 10€!
NÜTZLICHE TIPPS

· Homepage der wgkk: www.wgkk.at 

· Homepage der Wiener Ärztekammer – hier sind alle Ärzte vermerkt (darauf achten, dass der Arzt wgkk nimmt): http://www.aekwien.or.at
· Homepage von Hemayat: www.hemayat.org
Notrufnummern:

· Feuerwehr: 122
· Polizei: 133
· Rettung: 144
· Internationale Notrufnummer: 112

· Vergiftungsnotruf: 01/406 43 43
Im Notfall:
Was musst du beachten, wenn du die Rettung, Feuerwehr oder Polizei rufst (es genügt, wenn du eine Notrufstelle anrufst Bsp: bei einem Feuer)
1. WAS: Art des Notfalls

2. WO: die genaue Adresse bekannt geben

3. WER: deinen Namen + deine Nummer sagen (das ist wichtig, wenn sie dich zurückrufen müssen)

4. WIE VIELE: wie viele Verletzte gibt es

DAS GESPRÄCH WIRD IMMER DURCH DIE RETTUNGSSTELLE BEENDET!!
FSW – FONDS SOZIALES WIEN

www.fsw.at
Seit Mai 2004 ist die Abteilung „Grundversorgung Wien Landesleitstelle“ für folgende Leistungen zuständig:

· Grundversorgungsleistungen für Personen in betreuten Unterkünften
· Verpflegung/Lebensmittel oder Verpflegungsgeld im Wert von € 5,- pro Tag

· € 40,- Taschengeld pro Monat

Grundversorgungsleistungen für privat wohnende Personen
· Mietzuschuss für Einzelpersonen von max. € 110,- pro Monat 

· Mietzuschuss für Familien von max. € 220,- pro Monat 

· Verpflegungsgeld für Erwachsene von max. € 180,- pro Person und Monat

Darüber hinaus werden folgende Grundversorgungsleistungen unabhängig von der Wohnform angeboten
· Bekleidungshilfe: nach Bedarf, max. € 150,- pro Jahr

· Schulbedarf für SchülerInnen: nach Bedarf, max. € 200,- pro Schuljahr

· Krankenversicherung (Wiener Gebietskrankenkasse)

· medizinische Leistungen 

· Information, Beratung und Betreuung 

· Übernahme der Fahrtkosten bei behördlichen Ladungen und Überstellungen 
BERATUNGSSTELLEN

In Wien gibt es 7 Beratungsstellen, die dir helfen wenn du Fragen zu deinem Asylverfahren oder auch andere Fragen hast - es hängt davon ab in welchem Bezirk du wohnst – gilt auch für privat untergebrachte Grundversorgungsbezieher bzw. in welcher Unterbringung
	Bezirk
	Beratungsstelle

	4/11/16
	Caritas Asylzentrum (www.caritas-wien.at)
Mariannengasse 11, 1090 Wien

Tel: 427 88 – 0

Mail: asylzentrum@caritas-wien.at
Öffnungszeiten: Mo,Di,Do: 8.00 - 16.30

                           Fr: 8.00 – 14.00

                           Mi: nach Terminvereinbarung

	7/13/14/15/23
	Diakonie – Evangelischer Flüchtlingsdienst Österreich (www.diakonie.at)
Steinergasse 3, 1170 Wien (Erdgeschoß)

Tel: 405 62 95

Mail: bw.efdoe@diakonie.at
Öffnungszeiten: Mo,Di,Do: 9.00 – 13.00 (Anmeldung: bis 12.Uhr)

                           Mi: 9.00 – 17.00 (Anmeldung: bis 16.Uhr)

                           Fr: geschlossen

	6/18
	Österreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Wien (www.roteskreuz.at)
Brünnlbadgasse 17, 1090 Wien

Tel: 798 58 66

Mail: beratung@w.roteskreuz.at
Öffnungszeiten: Mo-Do: 8.00 – 17.00

                           Fr: 8.00 – 14.00

	10
	Umako – Kolping Österreich (www.kolping.at/umako)
Maria Rekkergasse 9/5, 1100 Wien

Tel: 601 20 – 15 01

Mail: umako@gemeinsam-leben.at
Öffnungszeiten: Mo,Di,Do,Fr: 10.00 – 15.00

                           Mi: geschlossen

	1/3/5/8/9/12/17/

19/20/21/22
	Verein Projekt Integrationshaus (www.integrationshaus.at)

Klosterneuburgerstraße 23-27, 1200 Wien (Eingang Webergasse 20)

Tel: 33 44 592

Mail: beratungsstelle@integrationshaus.at
Öffnungszeiten: Mo-Fr: 9.00 – 12.30

                           Di: 14.00 – 16.00

                           Do: 14.00 – 17.00

	2
	Verein Ute Bock (www.fraubock.at)
Große Sperlgasse 4, 1020 Wien (Eingang Karmelitergasse)

Tel: 929 24 24 -14 (-15, -16, -17)

Mail: beratung@fraubock.at
Öffnungszeiten: Mo, Mi: 10.00 – 18.00

                           Fr: 13.00 – 18.00

                           Di, Do: nach Terminvereinbarung

	Nur für Volkshilfe
Wien Einrichtungen
	Volkshilfe Wien (www.volkshilfe-wien.at)
Forsthausgasse 19, 1200 Wien

Tel: 33 44 739 – 0

Mail: saira.pilakovic@volkshilfe-wien.at
Öffnungszeiten: Di: 9.00 – 12.00 und 13.00 – 16.00

                           Mi,Do: 9.00 – 12.00


PRIVAT WOHNEN

http://wohnen.fsw.at/grundversorgung/
Info vom Asylzentrum Mariannengasse

Wenn nur Meldezettel vorhanden ist, dann bekommt man nur Essensgeld (180€ im Monat) und die medizinische Versorgung = Versicherung.
Den Mietzuschuss in Höhe von 110€/Monat bekommt man nur dann, wenn man einen Mietvertrag vorweisen kann. Das kann eine Hauptmietvertrag oder auch ein Untermietvertrag sein, aber der Vertrag MUSS unbedingt auf deinen Namen lauten. Die Höhe der Miete muss unbedingt aufscheinen. Fertige Untermietverträge liegen im Asylzentrum Mariannengasse, wo man dann nur mehr Namen und Höhe der Miete eintragen muss.

Für die Aktivierung vom Privaten Wohnen  braucht man eine

· (FSW) Abmeldung von der vorherigen Unterkunft

· den Meldezettel von der neuen Wohnung

· und den Miet- oder Untermietvertrag

Gut ist es, wenn du dir, sobald du weißt, dass du in eine eigene Wohnung ziehen wirst,  schon einen Termin zur Voraktivierung im Asylzentrum ausmacht. Du musst dir diesen Termin persönlich dort in der Mariannengasse ausmachen. Bis du dein Geld bekommst, dauert es einige Zeit, das heißt, du bekommst es nicht sofort.
Info von der Beratungsstelle Steinergasse:

Wenn man Anspruch auf Sozialhilfe hat, dann übernimmt das Sozialamt Kaution und Provision im angemessenen Rahmen.

Sozialzentren: auf folgender Internetseite findest du die Sozialzentren aufgelistet

http://www.wien.gv.at/menschen/magelf/service/standort.html.
Es gibt für jeden Bezirk Sozialzentren – das heißt, du musst dir einen Termin in dem Zentrum ausmachen, in welchem Bezirk du wohnst. Die genauen Adressen findest du auf der Homepage.

Wenn du Asyl oder §15 (Visum) bekommen hast, keine Arbeit hast und du dich beim AMS arbeitssuchend gemeldet hast, kannst du im Sozialzentrum einen Antrag auf Sozialhilfe stellen. Das kannst du machen, sobald du 18 Jahre alt geworden bist. Achtung: bis du einen Termin bekommst, dauert es normalerweise ein paar Wochen. Zu diesem Termin musst du dann alle deine Dokumente mitnehmen. Wenn du den Antrag gestellt hast und auch beschlossen wurde, dass du Sozialhilfe bekommen wirst, dauert das auch wieder ein paar Wochen, bis du das Geld bekommst. Es kann also sein, dass du einige Zeit nicht viel Geld zur Verfügung haben wirst – deshalb versuche schon vorher ein bisschen was zu sparen.

MELDEAMT
Nach dem österreichischen Gesetz muss man sich innerhalb von 3 Tagen bei einem Wiener Meldeservice auf den Magistratischen Bezirksämtern anmelden. Bei der Anmeldung kann man sich von der alten Wohnadresse gleich abmelden.
Mitnehmen:

· Meldezettel vollständig ausfüllen (bei Mietwohnungen vom Unterkunftgeber ( =  Vermieter) unterschreiben lassen)
· Lichtbildausweis (Bsp: Aufenthaltsberechtigungskarte)

http://www.wien.gv.at/verwaltung/ma62/ahs-info/informationenmeldeservice.html
hier findest weiter unten auf der Seite den Meldezettel als PDF-Datei (einfach ausdrucken und ausfüllen)

NÜTZLICHE LINKS
Online Stadtplan:

http://www.wien.gv.at/stadtplan/
Online Wegbeschreibung (Wiener Linien):

http://www.vor.at
Online Fahrplanauskunft:

http://www.oebb.at/
Online Wetter:

http://www.wetter.at
